
 

 
An die 
Präsidentin des Nationalrats 
Doris Bures 
 
Parlament 
1017    W i e n 
 
 
 

Wien, am  16. Oktober 2015 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat  Dr. Rosenkranz und weitere Abgeordnete haben am 18. August 
2015 unter der Nr. 6292/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend Förderung 

von und Kooperation mit NGOs des BMVIT gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 bis 8 und 14 bis 16: 
 Wie viele bzw. welche NGOs wurden im Jahr 2014 von Ihrem Ressort unterstützt? 
 Wie viele NGOs wurden im Jahr  2014 von Ihrem Ressort finanziell unterstützt? (Aufgelistet 

nach Höhe der Fördermittel je NGO) 
 Wer traf über die jeweilige Unterstützung die Entscheidung? 
 Wie viele NGOs wurden im Jahr 2014 von Ihrem Ressort mit Sachwerten/Leistungen  

unterstützt? 
 Woraus bestanden diese jeweils? 
 Welchem Geldwert entspricht diese Unterstützung jeweils? 
 Wer traf über die jeweilige Unterstützung die Entscheidung? 
 Wie hoch ist der Gesamtförderungsbeitrag in Euro Ihres Ressorts für NGOs für diesen 

Zeitraum? 
 Mit welchen NGOs hat ihr Ressort im Jahr 2014 kooperiert? 
 In welcher Form erfolgte die jeweilige Kooperation? 
 Wie wurden diese Kooperationen jeweils vergütet? 

 
 
Ich darf auf meine Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 4206/J-NR/2015 

verweisen.  
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Zu den Fragen 9 bis 13: 
 Gibt es Gütekriterien, welche eine NGO erfüllen muss, um von Ihrem Ressort gefördert zu 

werden? 
 Falls ja, welche sind dies? 
 Falls ja, wer hat diese festgelegt? 
 Was ist der jeweilige Zweck der Förderung Ihres Ressorts für die betreffenden NGOs? 
 Auf welcher Rechtsgrundlage wurden die von Ihrem Ressort geförderten NGOs gefördert? 

 
 
Der Zweck, für den um Förderung angesucht wird, muss in den Zuständigkeitsbereich des bmvit 

fallen. Die Kosten von Projekten, die gefördert werden sollen, müssen angemessen und 

nachvollziehbar sein. 

 

Im Übrigen müssen neben der budgetären Bedeckung der beantragten Förderung in meinem 

Ressort die Voraussetzungen der „Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von 

Förderungen aus Bundesmitten (ARR 2014)“, BGBl. II Nr. 208/2014, vorliegen.  
 
 
 
 

Alois Stöger 
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